
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

   
Aktenzeichen 
II 41– 23 d 050502-3/04-05/001 
 

 Per E-Mail 
An die  
Ausländerbehörden 
 
in Hessen 
 
nachrichtlich 

Bearbeiter/in Herr Schmäing 
Durchwahl  (06 11) 353 1694 
Fax (06 11) 3533 1694 
E-Mail w.schmaeing@hmdi.hessen.de 
Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht  
 
Datum 31. März 2005 
 13.09.2004 

 
Regierungspräsidien  
64268 Darmstadt  
35338 Gießen  
34117 Kassel 
 
Rückführung von ausreisepflichtigen Minderheitsangehörigen  
a) der Roma und Serben 
b) der Ashkali und Ägypter 
in das Kosovo 
Erlass vom 14. September 2004 
 
 
Die Frage, aufgrund welcher Rechtsgrundlage die weitere Aussetzung der Abschiebungen von 
Roma und Serben erfolgt, soll im Rahmen einer Bund-Länder-Besprechung geklärt werden. Von 
Abschiebungen ist in jedem Fall weiterhin abzusehen. Aufgrund der Weigerung der UNMIK, die 
Rückführung der Ashkali und Ägypter zuzulassen, besteht die tatsächliche Unmöglichkeit für 
diesen Personenkreis fort. Es bestehen keine Bedenken bei allen genannten Personengruppen, die 
Duldungen jeweils im Rahmen der bisherigen Zeiträume zu verlängern. 
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